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Übungsaufgabe mit Lösung  
Kriminologie/Kriminalistik
Schwerpunkte: Gewaltkriminalität, Raub, Tötungsdelikt, fremdenfeindliche Gewalt, 
Jugendkriminalität

Horst Clages, LKD a.D., Overath*

Lösung

Vorbemerkungen
Die nachfolgende Lösung ist nicht ausformuliert. Sie stellt keine 
Musterlösung dar. Es handelt sich vielmehr um Lösungsbemer-
kungen, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Sie 
geben lediglich die Erwartungen des Verfassers an die Klausurlö-

sungen wieder und sind als Anregung zu verstehen, welche As-
pekte die Studentinnen/Studenten (Prüflinge) zu den jeweiligen 
Aufgaben bearbeiten sollten.

Die als Exkurs eingefügten Ausführungen sind als inhaltli-
che Ergänzungen bzw. fachliche Vertiefungen zu den einzelnen 
Lösungsansätzen gedacht. Sie sind nicht zwingend Teil der Lö-
sung.

Kriminologie

* Fortsetzung zu Kriminalistik-Skript 8-9/2008
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Zu Aufgabe 1: Kriminalphänomenologische 
Beurteilung des Delikts

1. Kriminologisch-strafrechtliche Deliktsbestimmung
1.1 Kriminalphänomenologisch liegt ein Tötungsdelikt vor. Straf­
rechtlich zu prüfen ist, ob es sich um einen Fall

der Körperverletzung mit Todesfolge,●●

des Raubes mit Todesfolge oder um●●

Raubmord●●

handelt.
Körperverletzung mit Todesfolge:
Der Tod tritt hier augenscheinlich als Folge der schweren Verlet­
zungen, die dem Opfer durch gezielte Stiefeltritte an den Kopf 
beigebracht worden sind, ein3.

Die Körperverletzung mit Todesfolge stellt ein sog. erfolgsqua­
lifiziertes Delikt dar.

Der subjektive Tatbestand des § 227 I StGB setzt den Vorsatz 
einer Körperverletzung (§ 223 StGB) voraus. Vorsatz kann im vor­
liegenden Fall zweifelsfrei bejaht werden. Nach § 18 StGB muss 
die Todesfolge zumindest fahrlässig verursacht worden sein. Al­
lein schon in den Art und Schwere der Körperverletzung liegt 
eine erhebliche Sorgfaltspflichtverletzung. Für die Täter war die 
Todesfolge, d.h. die schwere Folge ihres Handelns vorhersehbar.
Raub mit Todesfolge:
Zweifelsfrei ist der Grundtatbestand des Raubes (§  249 StGB) 
gegeben

Die Art und Weise der Tatbegehung, nämlich das Übermaß 
brutaler Gewalt zum Zwecke der Wegnahme, spricht für Raub 
mit Todesfolge, § 251 StGB, nämlich durch die leichtfertige Her­
beiführung des Todes aufgrund der Beraubungshandlung.

§ 227 StGB wird bei Bejahung von 252 StGB verdrängt. 
Raubmord:
Ob die Tötung des Opfers beabsichtigt war, ist aus dem Sachver­
halt nicht eindeutig zu beurteilen. Die Tatsache, dass die Täter 
das am Boden liegende Opfer offensichtlich gezielt Stiefeltritte 
an den Kopf versetzten und schwer verletzt am Tatort zurück 
ließen, lässt auch die Deutung zu, dass die Täter den möglichen 
Tod des Opfers vorhergesehen und ihn billigend in Kauf genom­
men haben. 

Die billigende Inkaufnahme des Todes ist für den Tötungsvor­
satz (bedingter Vorsatz) ausreichend. In diesem Zusammenhang 
könnte die strafrechtliche Einordnung als Raubmord, § 211 StGB, 
in Frage kommen. Als Mordmerkmale kämen ggf. Habgier oder 
sonstige niedrige Beweggründe in Frage.
Anmerkung:
Eine differenzierte strafrechtliche Beurteilung2 einschließlich 
von Konkurrenzen wird für die Lösung nicht gefordert, sondern 
eine erste augenscheinliche Subsummierung unter die in Frage 
kommenden Straftatbestände. Dies gebietet zumindest die po-
lizeiliche Ermittlungspraxis, um Umfang, Intensität und Ziel der 
Ermittlungshandlungen festzulegen. Die umfassende strafrechtli-
che Beurteilung obliegt regelmäßig der Anklagebehörde (Staats-
anwaltschaft) und dem Gericht.

Bei der Festlegung der Ermittlungshandlungen durch die Krimi-
nalpolizei empfiehlt sich in schwerwiegenden Fällen, wie hier, die 
unverzügliche Abstimmung mit der StA.
1.2 Von der Schwereeinschätzung der Tat her liegt ein Fall der 
Schwerkriminalität vor.
Exkurs:
Eine verbindliche Definition des Begriffs: Schwerkriminalität liegt 
weder in der Praxis noch in der Theorie vor. Hinsichtlich der 

Schwereeinschätzung von Straftaten werden umgangssprachlich 
gebraucht: Bagatelldelikte, leichte Kriminalität, mittlere Krimina­
lität, Schwerkriminalität, Schwerstkriminalität. In der einschlägi­
gen Literatur3 werden vorwiegend Untersuchungen von Sellin 
und Wolfgang zur Schwerebeurteilung von Delikten unter dem 
Begriff „Kriminalitätsindex“ zitiert.

Strafrechtlich besteht eine Rangfolge der Rechtsgüter, die 
sich orientiert an der Strafandrohung bei Verletzung des je­
weiligen Rechtsgutes. Tötungsdelikte sind neben anderen 
schwerwiegenden Straftaten mit der höchsten Strafandrohung 
bewehrt. hinsichtlich der Schwereeinschätzung von Delikten 
durch die Bevölkerung bzw. der subjektiv empfundenen Bedro­
hung durch Straftaten siehe die Ausführungen bei Göppinger4. 
Phänomenologisch betrachtet sind die nach der PKS registrierten 
Mord- und Totschlagsdelikte in der BRD in den zurückliegenden 
Jahren rückläufig.

Schlüsselzahl (SZ) Delikt Fallzahlen 
2007

Versuche

0100 Mord
- darunter

734 57,2%

0110  Mord i.Z.m. Raub 63 57,1%

2210 Körperverletzung m. 
Todesfolge

124

Mehr als die Hälfte der Morddelikte sind Versuchtaten. Ge­
messen an der Häufigkeitszahl (HZ) sind Großstädte über 
500.00 Einwohner mit Tötungsdelikten überrepräsentiert. 
Ermittelte Tatverdächtige bei Mord sind vorwiegend männli­
che Erwachsene. Bei Mord i. Zusammenhang mit Raubdelikten 
(Schlüsselzahl 0110) sind knapp die Hälfte der Tatverdächtigen 
unter 21 Jahre alt5.
1.3 Es handelt sich um ein Delikt der Gewaltkriminalität.
Exkurs:
Unter dem Begriff „Gewaltkriminalität“ fasst die PKS6 die in dem 
„Summenschlüssel 8920“ aufgeführten Deliktsgruppen bzw. De­
likte zusammen.

Dazu zählen:

Schlüsselzahl Deliktsgruppe/Delikt

0100 Mord

0200 Totschlag, Tötung auf Verlangen

1110 Vergewaltigung und sexuelle Nötigung
§§ 177 Abs. II, III, IV u. 178 StGB

2100 Raub, räuberische Erpressung, räuberischer Angriff auf 
Kraftfahrer

2210 Körperverletzung mit Todesfolge

2220 Gefährliche und schwere Körperverletzung 

2330 Erpresserische Menschenraub

2340 Geiselnahme

2350 Angriff auf den Luftverkehr

„Einfache“ Körperverletzungen (§ 223 StGB) oder Vandalismus­
taten sowie bestimmte andere Phänomene vorsätzlicher Gewalt 
(z.B. sog. Stalking7), die unstrittig Gewaltkomponenten enthal­
ten, erfasst der Deliktskatalog nicht.

Fallzahlen ausgewählter Straftaten der Gewaltkriminalität nach  
der PKS Bund 2007:
Gewaltdelikte8 insgesamt	  217.923
–	 Mord und Totschlag	 2.347
–	 Vergewaltigung und
–	 sexuelle Nötigung	 7.511
–	 Raubdelikte	 52.949
–	 gefährliche und schwere
–	 Körperverletzung	 154.849
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–	 hinzu treten sog. einfache  
Körperverletzungen	 368.4349

Die Fallzahlen zeigen, dass die Gewaltdelikte eindeutig von den 
Körperverletzungen dominiert werden.
1.3 Das vorliegende Delikt ist der Straßenkriminalität zuzuordnen.
Exkurs:
Auch wenn der Raubmord als Delikt im Summenschlüssel „8990 
Straßenkriminalität“ expressis verbis nicht genannt wird, ist die 
Tat kriminologisch von der Ausgangstat her auch ein Fall des 
Straßenraubes (2170 sonstige Raubüberfälle auf Straßen, Wegen 
oder Plätzen). Der Summenschlüssel Straßenkriminalität zählt 23 
verschiedene Deliktsformen auf, die vorwiegend im öffentlichen 
Straßenraum begangen werden oder von dort hauptsächlich 
ausgehen.

Etwa 25% der registrierten Gesamtkriminalität sind Delikte der 
Straßenkriminalität.
1.4 Kriminalgeografisch handelt es sich um ein typisches Delikt 
der Großstadt. Festzustellen ist, dass die sozio-kulturellen Bedin­
gungen von Ballungsräumen die Entstehung von gewaltorien­
tierten Straftaten fördern (siehe auch oben Ziff. 1.2).
1.5 Bestimmte Indizien deuten darauf hin, dass die Tat von frem­
denfeindlichen Motiven beeinflusst worden ist; für die Annahme 
sprechen:

dunkelhäutiges Opfer = fremd, Ausländer●●

Art der Anpöbelei und Beleidigung = „He, Kanake...“●●

Outfit der Täter: typische äußere Merkmale von rechtsextrem ●●

orientierten Tätern, Skins ?
Exkurs:
„Fremdenfeindlichkeit“ kann als innere Haltung, Bereitschaft 
oder Motivation verstanden werden, sich gegenüber „Fremden“ 
(Personen oder Personengruppen), die nur vorübergehend oder 
auf Dauer im eignen Land leben, abwertend, abweisend, diskri­
minierend oder gewalttätig zu verhalten“. Fremdenfeindlichkeit 
ist demnach von dem Motiv bestimmt, eine andere, fremde Per­
son im weitesten Sinne zu schädigen.
2. Die Tat
2.1 Tatort, Tatzeit
Bahnhofsbereiche sind nachts potentielle Täter- bzw. Opferräume 
für Raubüberfälle der Straßenkriminalität. Personen, die sich zu 
tatrelevanten Zeiten in diesen sog. Opferräumen aufhalten, un­
terliegen prinzipiell einem erhöhten Opferrisiko.
2.2 Tatbegehung
2.2.1 Über die Vortatphase und die Haupttatphase liegen nur 
unzureichende Erkenntnisse vor. Gleiches gilt für die Nachtat­
phase.
Nach den Erkenntnissen der Phänomenologie des Straßenraubes 
dürfte es sich um ein zufälliges Zusammentreffen zwischen Täter 
und Opfer gehandelt haben und die Tat aus einer für die Täter 
sich bietenden günstigen Gelegenheit heraus entstanden sein. 
Das die Tat geplant war, d.h. das Opfer von den Tätern vor der 
Tat beobachtet wurde, ist eher unwahrscheinlich.
2.2.2 Der Tatablauf wurde bestimmt durch die Forderung der Täter 
auf Herausgabe von Geld und der Weigerung des Opfers. Darauf­
hin folgt die Anwendung erheblicher, brutaler Gewalt der Täter ge­
genüber dem Opfer durch Faustschläge ins Gesicht und Fußtritte 
an den Kopf. Die Beraubung des Opfers erfolgte, als dieses wehrlos 
am Boden lag. Die Gewaltanwendung war zwar nur Mittel der 
Wegnahme, in dem Ausmaß jedoch objektiv und auch aus Täter­
sicht nicht notwendige Voraussetzung für den Taterfolg, d.h. die 
Verletzungshandlungen sind von einem hohen Maß an Aggression 
und Verletzungswillen seitens der Täter gekennzeichnet. Sie gehen 

erheblich über das übliche Maß der Gewaltanwendung bei Raub­
taten hinaus (siehe auch die Ausführungen zu Aufgabe 2).

Motive der Tat waren offenbar Bereicherung durch die Berau­
bungshandlung sowie der Wille, das Opfer zu verletzen. Darüber 
hinaus dürften fremdenfeindliche Motive die Opferauswahl, die 
eher durch das zufällige Zusammentreffen der Täter mit dem 
Opfer bestimmt war, beeinflusst haben.
2.2.3 Über die Nachtatphase ist lediglich bekannt, dass die bei­
den Täter nach der Tatbegehung das schwer verletzte Opfer am 
Tatort zurück ließen und unerkannt zu Fuß flüchteten. 

Zu Aufgabe 2: Stellungnahme zur Gewalt bei 
Raubdelikten

Gewalt, hier die Zufügung von körperlicher Schädigung, ist be­
grifflich eine Form von Aggression. Die Anwendung von Gewalt 
ist notwendiges Tatbestandsmerkmal des Raubes. Die Anwen­
dung von Gewalt vom Täter gegen das Opfer ist Mittel der Weg­
nahmehandlung. Das Motiv des Raubes liegt nicht primär in der 
Anwendung von Gewalt, sondern in der Bereicherung des Täters 
durch die Beraubungshandlung.

Der Grad der gegen das Opfer gerichteten Gewalt ist im Regel­
fall nach Deliktstyp und Tätertyp unterschiedlich. Beim Straßen­
raub ist der Grad der Gewaltanwendung typischerweise relativ 
gering, häufig in der Form des Wegreißens der Beute ohne Ver­
letzungsabsicht, so beim Handtaschenraub.

In der Form der körperlichen Bedrohung des Opfers mit einer 
Waffe, wie dies häufig geschieht, liegt bereits eine deutliche 
Steigerung des Ausmaßes an Gewalt und der für das Opfer emp­
fundenen Gefahr.

Darüber hinaus sind Fälle festzustellen, in denen Täter den 
Opfern gegenüber ein hohes Maß an erheblicher, ungezügelter 
Gewalt ausüben, was für ein hohes Aggressionspotenzial spricht, 
wie es auch hier der Fall ist.

Zu Aufgabe 3: Tätertypisierung

3.1 Tätertypisierung nach dem Grad der kriminellen Energie 
Die Täter sind nach Zeugenaussagen offensichtlich Heranwach­
sende (18-20 Jahre alt). Sie fallen unter das sog. Jugendstraf­
recht, wenn sie nach ihrem Entwicklungsstand einem Jugendli­
chen gleichzusetzen sind oder es sich bei ihrer Tat um eine Ju­
gendverfehlung handelt (§ 105 Abs. 1 Ziff. 1. u. 2. JGG).10 Über 
den Stand der Persönlichkeitsentwicklung der Täter kann keine 
Aussage gemacht werden. Zwar handelt es sich bei den Fällen 
des Straßenraubes um sog. jugendtypische Straftaten; im vorlie­
genden Fall dürfte es sich nach Art und Ausmaß der Tat jedoch 
nicht um eine typische Jugendverfehlung handeln. 

Jugendliche und Heranwachsende weisen eine hohe Belas­
tung mit Delikten des Straßenraubes aus. Der Straßenraub ist 
zwar ein jugendtypisches Delikt, jedoch nicht in der vorliegenden 
Form. Der Raubmord dagegen ist ein typisches Delikt erwachse­
ner männlicher Täter, obwohl Heranwachsende, gemessen an 
ihrem Bevölkerungsanteil, auch hier eine hohe Belastung bei den 
ermittelten Tatverdächtigen aufweisen (siehe oben).
Exkurs:
Unter dem Begriff: „Straßenraub“ werden kriminologisch im We­
sentlichen die Delikte Handtaschenraub (SZ 2160) und Sonstige 
Raubüberfälle auf Straßen, Wegen oder Plätzen (SZ 2170) sub­
sumiert.

Nach der PKS Bund11 wurden 2007 52.949 Raubdelikte (SZ 
2100) registriert (2006: 53.696). Der Handtaschenraub (SZ 2160) 
weist für 2007 4.0664 Delikte (2006: 4.334); sonstige Raubüber­
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fälle auf Straßen, Wegen oder Plätzen (SZ 2170) sind 2007 mit 
23.664 Delikten registriert. Damit dominiert der Straßenraub mit 
über 50% Anteil eindeutig die Raubkriminalität.

Von den 16.963 ermittelten Tatverdächtigen (TV) des Straßen­
raubes waren ca. 40% Jugendliche und ca. 20% Heranwach­
sende, d.h. diese Altersgruppe ist mit ca. 60% der TV hoch 
belastet.

Die Tat sowie das Ausmaß der Gewalt und die Brutalität ge­
genüber dem Opfer lassen den Schluss zu, dass es sich hier 
nicht um eine Episodentat aus dem Bereich der Jugenddelin­
quenz handelt. Auch wenn über die beiden Täter weitergehende 
personenbezogene Erkenntnisse nicht vorliegen, lässt allein das 
Tatgeschehen und die Verhaltensweise der Täter den Schluss 
zu, dass sie in ihrer Persönlichkeit deutliche Verhaltensmuster 
verfestigter krimineller Neigungen zeigen. Nach den polizeilichen 
Alltagserfahrungen dürfte es sich um gewalttätige Neigungstäter 
mit wiederholter zurückliegender Straffälligkeit handeln. Es ist 
zu erwarten, dass die Täter mit Gewaltdelikten zukünftig erneut 
straffällig werden.

Die Tätertypisierung wurde unter Orientierung an der Täter­
typologie nach Mezger vorgenommen. Mezger unterscheidet 
nach der Ausprägung der Bereitschaft zum Verbrechen zwischen 
Situationsverbrechern und Charakterverbrechern. Der Situations­
verbrecher ist dadurch gekennzeichnet, dass die einzelne Straf­
tat überwiegend durch äußere Einflüsse beeinflusst werden. Der 
Charakterverbrecher, zu dem Mezger auch (neben anderen Tä­
tertypen) den Neigungstäter zählt, weist dagegen eine in der 
Persönlichkeit (Charakter) liegende bereits verfestigte Disposition 
zur Begehung von Straftaten auf. Die Prognose der zukünftigen 
Legalbewährung ist bei diesen Tätertypen eher negativ. 
Exkurs:
Episodenkriminalität
Kriminelles Verhalten Jugendlicher/Heranwachsender ist überwie­
gend episodenhaft12. Es ist ein vorübergehender Zustand in der 
Phase zum Erwachsensein. Ein steiler Anstieg der kriminellen 
Belastung bei dieser Altersgruppe kennzeichnet die Kriminali­
tätsbelastungskurve. Etwa ab dem 25. Lebensjahr fällt die Belas­
tungskurve wieder steil ab. Bei dem weitaus überwiegenden Teil 
der jungen Täter endet die Delinquenz mit dem Eintritt in das 
Erwachsenenalter.

Nur eine kleine Gruppe von Jugendlichen/Heranwachsenden 
ist kriminell äußerst aktiv, sog Intensivtäter. Ihr Anteil liegt bei ca. 
10% aller sog. Jungtäter (Alter 14- 21 Jahre).

(wird fortgesetzt)




